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Rente: Wann der Staat 

die Hand aufhält
„Die Rente ist sicher“, sagte der frühere Arbeitsminister Norbert 

Blüm. Vielleicht hat ihm Finanzminister Theo Waigel damals 

entgegnet: „Die Steuer da rauf auch.“ Lesen Sie, was Sie beachten 

müssen, damit vom Wenigen nicht zu viel wegkommt.

Zum 1. Juli 2019 sind die Renten in 

Westdeutschland um 3,18 % angeho-

ben worden. Natürlich ist die Rente in 

der Landwirtschaftlichen Alterskasse 

ebenfalls gestiegen, auch wenn die 

landwirtschaftliche Altersrente nur eine 

Teilrente und damit nicht mit der ge-

setzlichen Rente der Deutschen Renten-

versicherung vergleichbar ist.

 ▶ Steuerfrei bis 1 146 €

Seit 2005 sind Renten steuerpflichtig, 

sodass die Erhöhung dazu führen kann, 

dass nunmehr die Rente zu versteuern 

ist. Alleinstehende Rentnerinnen oder 

Rentner können nach einer Übersicht 

des Bundesfinanzministeriums (BMF) 

eine Bruttomonatsrente von 1 465 € im 

Monat beziehen, ohne Steuern zu zah-

len. Dies aber nur, wenn sie vor dem 

Jahr 2005 in Rente gegangen sind. Ist 

man dagegen im Jahr 2019 in Rente ge-

gangen, liegt der steuerfreie Betrag der 

Rente nur noch bei 1  146 € im Monat. 

Alle Renten, die höher sind, müssen be-

steuert werden.

Die Unterschiede resultieren aus einer 

Systemumstellung des Gesetzgebers 

seit dem Jahr 2005. Bis zu diesem Zeit-

punkt wurden Renten nur mit einem Er-

tragsanteil der Besteuerung unterwor-

fen. Seit 2005 gilt die sogenannte 

nachgelagerte Besteuerung. Damit 

meint der Gesetzgeber, dass die Beiträ-

ge zur Rentenversicherung während der 

aktiven Tätigkeit als Sonderausgaben 

steuerlich geltend gemacht werden 

können, im Umkehrschluss muss aber 

die ausgezahlte Rente komplett ver-

steuert werden. Dafür gibt es einen 

Übergangszeitraum von 35 Jahren. In 

dieser Übergangszeit unterliegen die 

Renten aus der gesetzlichen Rentenver-

sicherung und der Landwirtschaftlichen 

Alterskasse mit einem ständig höher 

werdenden Anteil der Besteuerung. Wer 

früher in Rente gegangen ist, muss we-

niger Steuern zahlen. Wer bis 2005 in 

Rente ging, muss diese zu 50 % ver-

steuern. Wer dagegen 2019 in Rente 

geht, muss bereits 78 % der Rente ver-

steuern. 2020 steigt der steuerpflichti-

ge Teil der Rente auf 80 % und dann 

jährlich um jeweils 1 Prozentpunkt auf 

schließlich 100 % im Jahr 2040.

Viele Rentner beziehen neben ihren Al-

tersrenten weitere Einkünfte, zum Bei-

spiel aus Kapitalvermögen oder Gewer-

bebetrieben (Photovoltaikanlage, Bio-

gasanlage, Windkraftanlage), aber auch 

aus Vermietung oder Verpachtung. Da-

zu kommen unter Umständen auch Al-

tenteilsleistungen, wenn der Betrieb 

bereits an den oder die Nachfolger leb-

zeitig übergeben worden ist. Hierbei ist 

zu beachten, dass Rentner einen steu-

erlichen Grundfreibetrag im Jahr 2019 

von 9  168 € (Verheiratete: 18  336 €) 

haben. Einkünfte oberhalb dieses 

Grundfreibetrags führen zur Steuer-

pflicht. Zusätzlich gibt es bei Zinsen 

und Dividenden einen Sparerpauschbe-

trag von 801 € (Verheiratete 1 602 €).

 ▶ Werbungskosten ausschöpfen

Rentner können natürlich auch Ausga-

ben geltend machen, um ihre Zahllast 

ans Finanzamt zu vermindern. So kön-

nen Werbungskosten von pauschal 

102 € im Jahr angesetzt werden (bei 

Verheirateten 204 €) und es gibt einen 

Pauschbetrag für Sonderausgaben von 

36 € im Jahr. Zudem gibt es den Alters-

entlastungsbetrag, der zurzeit 17,6 % 

der Einkünfte beträgt, höchstens je-

doch 836 € im Jahr. Es sind aber auch 

Gesundheitskosten (beispielsweise für 

Zahnersatz, Medikamente, Kranken-

haus oder den Arzt), Spenden und 

Rechnungen für Handwerker (maximal 

1 200 € im Jahr) absetzbar. Auch Pfle-

gekosten oder Kosten des Pflegeheims 

können als außergewöhnliche Belas-

tungen beim Finanzamt geltend ge-

macht werden. Darüber hi naus können 

Behinderte je nach Grad der Behinde-

rung einen Pauschbetrag ansetzen. 

Dieser beläuft sich beispielsweise bei 

einer Behinderung bis zu 70 % 890 € 

im Kalenderjahr und kann sich bis auf 

3 700 € erhöhen.

Ob Rentner eine Steuererklärung abge-

ben müssen, richtet sich nach der Höhe 

der gesamten steuerpflichtigen Ein-

künfte (Rente zuzüglich weitere Ein-

nahmen, wie Altenteilsleistungen, Miet-

einnahmen usw.). Das Finanzamt for-

dert immer dann eine Steuererklärung, 

wenn die Gesamteinkünfte des Rent-

ners den jährlichen Grundfreibetrag 

übersteigen. Der Gesetzgeber hat die 

Frist für die Abgabe von Steuererklä-

rungen für das Kalenderjahr 2018 auf 

den 31. Juli 2019 verlängert. Wenn der 

Rentner auf die Hilfe einer Buchstelle 

zurückgreift, verlängert sich die Abga-

befrist auf Ende Februar 2020.

Luisa Türk, PARTA Buchstelle Bonn

Maßgeblich für die Steuerpflichtigkeit im 

Rentenalter ist die Höhe aller Einkünfte.
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